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Stadtvertretung  
 

der Landeshauptstadt 
 

Schwerin Datum:        2013-10-01 
 
 Dezernat/ Amt: I / Büro 

Oberbürgermeisterin 
 Bearbeiter/in: Herr Kretzschmar 
 Telefon: 545 - 1011 
Beschlussvorlage    
Drucksache Nr.    
  öffentlich  

01655/2013    

Beratung und Beschlussfassung 
Dezernentenberatung 
Hauptausschuss 
Stadtvertretung 

Betreff 
Annahme von Geld- und Sachspenden 

Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung stimmt der Annahme von Geld- und Sachspenden entsprechend der 
Anlage 1 zu.  
Der Hauptausschuss stimmt der Annahme von Geld- und Sachspenden entsprechend der 
Anlage 2 zu. 
 
 
Begründung 
1. Sachverhalt / Problem  
 
Gemäß § 44, Absatz 4 KV M-V darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen. Über die 
Annahme entscheidet die Stadtvertretung. 
Nach Veröffentlichung der Hauptsatzung (entsprechend § 5 Abs. 4 Nr. 8)am 20.06.2013 
entscheidet ab diesem Datum der Hauptausschuss über die Annahme i.H.v. 100,01 € – 
1000 € und dementsprechend ab 1000,01 € die Stadtvertretung. 
Entsprechend sind in den Anlagen gegliedert nach Zuständigkeit die Geld- und 
Sachspenden aufgelistet.  
 
 
2. Notwendigkeit  
 
Die Spenden sind ein wesentlicher Beitrag für die Realisierung von Projekten. 
  
 
3. Alternativen  
 --- 
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4. Auswirkungen auf die Lebensverhältnisse von Familien  
 
 --- 
 
 
5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz  
 
 --- 
 
 
6. Darstellung der finanziellen Auswirkungen auf das Jahresergebnis / die Liquidität 
 
--- 
 
  
 
über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 
 
Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen im Produkt:  
 
 
Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / 
Minderausgaben im Produkt: 
 
 
Die Entscheidung berührt das Haushaltssicherungskonzept: 
 

 ja 
Darstellung der Auswirkungen: 
 
 

 nein 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 
Anlage 2 
 
 
 
 
 
 
gez. Angelika Gramkow 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 
 
 
 


